
Stichwortverzeichnis der Berufsordnung der LPK Baden-Württemberg (gültig für die BO in der Fassung vom 21.03.2009)

Abhängigkeit der Ausbildungsteilnehmer: Psychotherapeuten als Lehrende §30,1

Abhängigkeitsbeziehung §8, 4

Ablehnung einer Behandlung oder vorz. Beendigung wegen nicht ausreichender Kenntnisse §5, 2

Abrechnungen §20 §20, 6

Abschluss einer therapeutischen Beziehung §5, 5 §8, 4

Abstinenz §8

Abstinenz als professionelle Haltung zum Schutz des Patienten §8, 1

Abstinenz, sexuelle §8, 4 §8, 5

Abstinenzgebot gegenüber dem Patienten, seinen Partnern, Angehörigen und Sorgeberechtigten §8, 1

Abstinenzgebot, sexuelles gegenüber Lebenspartner, Eltern, Sorgeberechtigten §8, 5

Abstinenzverpflichtung als Haltung einer prof. Arbeitsbeziehung zum Wohl des Patienten §8, 1

Abweichungen von der geplanten Behandlung müssen mitgeteilt werden §6, 1

Ahndung von Verstößen §34

Akteneinsicht, siehe: Auskunft §13

Allgemeine Pflichten des Psychotherapeuten §4

alternative Kontaktmöglichkeiten: in laufenden Behandlungen... §23, 2

Anamnese: als Teil notwendigen Dokumentation §11

anamnestische Erhebungen: als Teil der differentialdiagnostischen Abklärung §5 §5, 1

andere Berufsangehörige: Kontakt zu... / Kollegialität mit... §16

andere Berufsgruppe: Abgrenzung der Verantwortungsbereiche §16, 8

andere Berufsgruppe: gemeinsame Berufsausübung §29

andere Berufsgruppe: Verpflichtung zu Sachlichkeit gegenüber... §16, 7

Angaben über die berufliche Praxis, siehe auch: berufliche Selbstdarstellung §14

angemessene Arbeitsbedingungen für Beschäftigte §16, 8 §27, 1

angemessene Ausgleichszahlung bei vereinbarten Wettbewerbsverboten §26, 2

angemessene Bedingungen der Beschäftigung von Psychotherapeuten §26, 2

angemessene Honorierung: Anspruch auf... §20, 1

angemessene Vergütung für Beschäftigte §26, 2

angemessene Zeit zur Fortbildung für angestelle Psychotherapeuten §26, 2

Angemessenheit der Honorarforderung: ggf. der Kammer gegenüber zu begründen §20, 5

angestellte Psychotherapeuten: Patienten sollen über angestellte PT's informiert werden §26, 3

Anschlussbehandlung: Hinweis auf ... nach stationärer Behandlung §17, 3

Ansehen des Berufs wahren und fördern Präambel

Ansehen des Berufsstandes nicht herabsetzen §14, 1

Anweisungen nicht anerkennen, die mit der Aufgabe des Psychotherapeuten nicht vereinbar sind §4, 3

Anzeigepflichten bei der Kammer: Aufnahme der Tätigkeit und Veränderungen §22, 4
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Approbation §3, 2

Arbeit mit nicht oder eingeschränkt geschäftsfähigen Patienten §10

Arbeitsbeziehung und Abstinenz §8, 1

Arbeitsbeziehung: Erläuterung der A gehört zur Aufklärungspflicht §6, 4

Aufbewahrung von Unterlagen: Sicherung des Datenschutzes §11, 1

Aufbewahrungspflicht der Dokumentation §11, 2

Aufgabe der Praxis: Vorkehrungen vor Aufgabe der Praxis; im Todesfall des PT §28 §11, 2

Aufklärungspflicht allgemein §6

Aufklärungspflicht umfasst auch Aufklärung über Behandlungsalternativen §6, 2

Auftraggeber von Forschungsstudien müssen genannt werden §32, 3

Aufzeichnungen (schriftlich) von Therapiesitzungen sind notwendiger Teil der Dokumentation §11

Aufzeichnungen von Bild- und Tonaufnahmen setzen schriftliche Erlaubnis voraus §7, 8

Aus-, Fort- und Weiterbildung als Teil psychotherapeutischer Tatigkeit §2, 2

Ausbildungsassistenten §27, 2

Ausbildungsteilnehmer §30

Ausbildungsverhältnis §16, 6

Ausbildungsvertrag, Abschluss eines... §30, 3

Ausfallhonorar §20, 4

Auskunft über die Behandlung §13

Auskunft über die Behandlung: Beschränkung auf objektivierbare Daten §13, 2

auskunftsberechtigt und verpflichtet in kollegialer Zusammenarbeit §16, 2

Auskunftsberechtigung der Kammer gegenüber Dritten über berufliche Zusammenschlüsse §29, 3

Auskunftspflicht gegenüber der Kammer in Aufsichts- und Beschwerdesachen §33

Auskunftsverlangen von dritter Seite sind dem Pat mitzuteilen §13, 4

Auskunftsverweigerung des Psychotherapeuten bei Kammerverfahren unter bestimmten Bedingungen §33, 2

Ausübung des Berufes in beruflichen Zusammenschlüssen §29, 1

Ausübung des Berufs in einem Beschäftigungsverhältnis §29a

Beendigung der Praxistätigkeit §28 §29, 3

Beendigung der Therapie §8, 4

Befundberichte: vorliegende Befundberichte bei Indikationstellung berücksichtigen §5, 1

Beginn einer Psychotherapie; Rahmenbedingungen definieren, Aufklärung über... §5,1 §6, 1

Behandlungen: zeitlich parallel oder nachfolgend bei Ehegatten, Familienmitgliedern, Partnern, Verwandten §5, 4

behandlungsbezogene Einsichtsfähigkeit bei Minderjährigen §9, 2 §9, 3a

Behandlungsrisiken: Information über... §6, 1

Behandlungsverlauf ist in Abrechnungen korrekt wiederzugeben §20, 6

Behandlungsziele im Gesamtbehandlungsplan definieren §5, 1
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Belastungen und Risiken: notwendige Aufklärung bei Forschungsvorhaben §32, 3

Berücksichtigung des Patientenwohls bei Interessenkonflikten zw. Anstellung und Praxistätigkeit §29a, 4

Berufliche Aufgaben §2

Berufliche Selbstdarstellung §14

Berufsangehörige aus europäischen Staaten §1, 1-3

Berufsausübung: Grundsätze der Berufsausübung §1 - §4

Berufsausübung: Gute Praxis der Berufsausübung als übergeordnetes Ziel Präambel

Berufsausübung: Regeln der Berufsausübung §5 - §21

Berufsausübung: Spezielle Formen der Berufsausübung §22 -§32

Berufsbezeichnungen §3 §29, 2

berufsbezogenes Verhalten ist in der Berufsordnung der LPK-BW geregelt §1

berufsgerichtlich zu ahndende Pflichtverletzungen außerhalb des Berufes §34, 2

Berufsordnung: Überblick über die BO Präambel §1

berufsrechtliche Verfahren nach dem Heilberufekammergesetz §34, 1

Berufsunfähigkeit: Vorkehrungen für den Fall der B... §11, 2

berufsunwürdiges Verhalten: Verhinderung von b... Präambel §16, 3

berufswidrige Werbung §15, 1 §29, 1

Beschäftigung angestellter Psychotherapeuten §26

Beschäftigung in einer Einrichtung der ambulanten Versorgung §26

Beschäftigung von Assistenten und Auszubildenden §27

Beschäftigung von Vertretern muss der Kammer angezeigt werden, wenn länger als 3 Monate §23, 4

Beschränkung der Einsichtnahme in Behandlungsunterlagen §13, 2

Bezeichnungen einer Praxis und Gestaltung von Praxisinformationen §25

Datenschutz, Datenverarbeitungsanlagen §12 §28, 1

Dauer der Behandlung: Aufklärung über die voraussichtliche Dauer d. B. §6, 4

Definition von Standards Präambel

Delegation §24

Diagnose: Diagnosestellung und Aufklärung über §6, 1 §11, 1

Diagnose: Verbot von personbezogenen Diagnosen in der Öffentlichkeit §14, 1

differentialdiagnostische Abklärung vor Beginn der Behandlung §5, 1

Dokumentation als Teil der Qualitätssicherung §19, 2

Dokumentation: Pflicht zur Dokumentation der Behandlung §11 §19, 2 §29, 1 §33, 2
Durchführung einer Psychotherapie bei minderjährigen Patienten: beide Elternteile müssen zustimmen §9, 3a

Durchführung von diagnostischen Teilaufgaben: siehe Delegation §24, 1

eigenverantwortliche Berufsausübung darf nicht eingeschränkt werden §17, 2

Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit §29, 1
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Einhaltung der erforderlichen Behandlungszeiten: Mindestanforderungen der QS §19, 2

Einsicht in Behandlungsunterlagen §13

Einträge in Verzeichnisse aller Art §5, 4

Einwilligung in die Behandlung bei minderjährigen oder beschränkt einsichtsfähigen Patienten §9, 2

Einwilligung notwendig vor Verwendung von personbezogenen Daten für Forschung §7, 7

Entbindung von der Schweigepflicht §7, 8

Entbindung von der Schweigepflicht durch der gesetzl. Vertreter zum Einbringen von Pat-Daten in Supervision, etc.§7, 5

Entsorgung aufbewahrungspflichtiger Aufzeichnungen §11, 2 §7 §12

Erreichbarkeit und Vertretung §23

Evaluation, wissenschaftliche als Teil des Berufsfelds von Psychotherapeuten §2, 2

Fallkonzeptualisierungen sind Teil der Dokumentation §11, 1

Förderung berufswürdigen Handelns als Oberziel der Berufsordnung Präambel

Förderung von Gesundheit als berufliche Aufgabe §2, 1

Forschung, Forschungsvorhaben §2, 2 §7, 7 §32

Fort- und Weiterbildung: Freistellung von angestellten Psychotherapeuten §27, 1

Fortbildung, Fortbildungsnachweise, Fortbildungsordnung §18

fortlaufenden Supervision der delegierten Leistungserbringung §24, 3

freier Beruf §2, 3

Führung von Zusatzbezeichnungen §3, 3

Gebührenordnung für Psychotherapeuten (GOP) §20, 1

geeignete Vertretung im Falle von Abwesenheit §23, 3

Gefährdung von Leben und Gesundheit: Fragen der Schweigepflicht §7, 4

Geldgeber von Forschung müssen genannt werden §32, 3

Geltungsbereich der Berufsordnung ist das Land Baden-Württemberg §1

gerichtliche Entscheidung über Therapiebeginn bei minderjährigen, wenn Eltern sich nicht einigen können §9, 3a

Gesamtverantwortung für die delegierte Maßnahmen §24, 2

geschäftsunfähigen Patienten: Entscheidungen über Therapie u. Schweigepflicht §7, 8

Geschenke: Annehmen von G §8, 2

gesetzlichen Vertretern bzw. dem Patienten ist die Einschränkung der Einsichtnahme zu erläutern §13, 2

Gewerbe: Psychotherapeuten führen kein Gewerbe §2, 3

gewissenhafte Berufsausübung als Oberziel §4, 1

GOP = Gebührenordnung für Psychotherapeuten §20, 1

Grundgesetz, Grundrechte und international anerkannte berufsethische Normen sind Basis der Berufsordnung Präambel

Gutachter: Psychotherapeuten als G... §31

Güterabwägung bei der Frage, ob die Schweigepflicht wegen Gefahr für Leben und Gesundheit gebrochen werden darf§7, 3

Haftpflichtversicherung: Berufshaftpflicht ist vorgeschrieben §21
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HBKG = Heilberufekammergesetz als baden-württembergisches Landesgesetz §1

Heilberufe der Berufsordnung Präambel

Heilberufe-Kammergesetz = HBKG §1

heilen von Krankheit als übergeordnete berufliche Aufgabe §2, 1

Heilungsversprechen: irreführende §15, 1

herabsetzende Äußerungen gegenüber KollegInnen unterlassen §16, 1

Hinweise auf Vorschriften der Berufsordnung sind zulässig und stellen keine Verletzung der BO dar §16, 4

Honorar ganz oder teilweise erlassen §20, 3

Honorar nach GOP §20,1

Honorarfragen: Klärung vor Beginn der Behandlung §20, 4

Honorarregelungen: Aufklärung über H... §6, 4

Honorarvereinbarung, Abschluss einer... §20, 2

Honorarvereinbarung, Vermögensverhältnisse des Pat §20, 2

Honorierung und Abrechnung §20

Indikationsstellung ist notwendig und hat nach einer diagnostischen Abklärung zu erfolgen §5, 1

informationelle Selbstbestimmungsrecht gilt auch für Minderjährige §9, 1

Institution: Psychotherapie in Institutionen; Information des Pat zu den org. Rahmenbedingungen §6, 3 §11, 3

Interessenkonflikte im Spannungsfeld von Institution und freier Berufsausübung §17 §29a

Internet: Einträge im I... §25, 4

Intervision, Supervision; kollegiale Beratung: Schweigepflichtsfragen §7, 5

Kollegialität und Kooperation innerhalb und außerhalb der Berufsstands §16 §29

kontraindizierte Behandlung: Unterlassen einer k... §5, 3

Krankheit: Heilung von K... als hochrangiges Ziel beruflicher Tätigkeit §2, 1

Krisenintervention: im Vertretungsfall Krisenintervention anstelle von Konkurrenzbehandlung §23, 3

kritischen Stellungnahmen: Verhalten bei kritischen Stellunnahmen... §16, 7

kurative und palliative Versorgung als wesentliche Tätigkeitsgebiete der PP/KJP §2, 2

Lehranalyse, Lehrtherapie und Selbsterfahrungsleitung schließt die Abnahme von Prüfungen aus §30, 2

Leiden: Linderung von als übergeordnetes berufliches Ziel §2, 1

Leitlinien ethisch angemessenes Verhalten als oberstes Ziel der Berufsausübung Präambel

Menschenwürde: Psychotherapeuten sind in besonderer Weise gehalten, die Menschenwürde zu achten §4, 2 §13, 3

methodisches Vorgehen §4, 4

minderjährige Patienten, 15. Lebensjahr, Einsichtsfähigkeit §9, 3a

minderjährige Patienten: Behandlung von... §9

Missbrauch der Vertrauensbeziehung zur Befriedigung eigener, auch wirtschaftlicher Bedürfnisse §8, 2 §30, 1

Mitarbeiter und Schweigepflicht §7, 6

Nebentätigkeit bei gleichzeitiger Arbeit in Institution bringt Überweisungsverpflichtung mit sich §17, 3
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Niederlassung in eigener Praxis §22

Notfälle: Erreichbarkeit in Notfällen §23, 2

objektivierbare Daten: Beschränkung der Einsicht auf o... §13, 2

öffentliche Ankündigungen von Kooperationen zur Berufsausübung §29, 2

Öffentliche Darstellung von Forschungsergebnissen §32, 4

öffentliche Gesundheitsdienst als ein wesentliches Betätigungsfeld der PP/KJP §2, 2

öffentliches Auftreten darf dem Ansehen des Berufsstands nicht schaden §14, 1

palliative und kurative Versorgung als wesentliche Tätigkeitsgebiete der PP/KJP §2, 2

personenbezogene Daten in der Forschung §7,7

personenbezogene Prognosen: Verbot von p... §14, 1

persönliche Praxisleitung erforderlich §26, 1

Pflichten gegenüber der Kammer §33

Planung und Durchführung von Studien §32, 1

Präsenz und Erreichbarkeit §23, 1 §25, 3

Prävention als wichtiges berufliches Tätigkeitsfeld §2, 2

Praxisnachfolger §28, 2 §28, 3

Praxisschild §25, 3

Praxissitz, Praxis an bis zu zwei weiteren Orten §22

privaten Lebensbereich: Trennung von privaten und beruflichen Räumen §2, 2

probatorische Sitzungen: Veranlassung bei minderjährigen Patienten durch nur ein Elternteil §9, 3

Prüfung der Voraussetzungen für die berufliche Tätigkeit auf Verlangen der Kammer §14, 3

psychologische Heilkunde Präambel §2, 1

psychometrische Erhebungen als Teil der Dokumentation §11, 1

Psychotherapeuten als Dienstvorgesetzte §29, 3

Psychotherapeuten als Gutachter §31

Psychotherapeuten als Lehrende, Supervisoren und Lehrtherapeuten §30

Psychotherapeuten in der Forschung §32

Psychotherapeutengesetz (PsychThG) §3, 1

psychotherapeutische Mitarbeiter müssen der Kammer angezeigt werden §26, 1

Psychotherapie Präambel §5, 1 §9, 3a

Qualifikationen und Schwerpunkte §3, 2 §14, 2 §14, 4 §29a, 2
Qualität der Berufsausübung: als wesentliches Oberziel der BO Präambel

Qualitätsmanagement §19, 3

Qualitätssicherung §19 §31

Rahmenbedingungen einer psychotherapeutischen Behandlung §5

Regeln der Berufsausübung §5 - §21
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Rehabilitation als wichtiges Tätigkeitfeld von Psychotherapeuten §2, 2

sachgerechte Information über Behandlungsalternativen ist gefordert §6, 2

Sachlichkeitsgebot bei Anzeigen, Briefköpfen, Stempeln u. Verzeichniseinträgen §26, 4

Schutz der psychotherapeutischen Beziehung: PT informiert über die Einflussnahme Dritter §13, 5

Schweigepflicht §7

Schweigepflicht gilt auch zwischen Schweigepflichtigen untereinander §7, 5

Schweigepflicht zum Schutz eines gefährdeten Dritten §7, 4

Schweigepflicht: Bruch der S aufgrund eines höherwertigen Rechtsguts §7, 2

Schweigepflicht: Einschränkungen der S... durch gesetzl. Regelungen sollen dem Pat mitgeteilt werden §7, 2

selbständige Ausübung ambulanter psychotherapeutischer Tätigkeit §22

Selbstbestimmungsrecht §4, 2 §9,1 §32,1

sexuelle Kontakte zwischen Therapeut und Patient: jegliche sexuellen Kontakte sind unzulässig §8, 3

Sitzungsdauer und Rahmenbedingungen müssen vorab vereinbart sein §6, 4

Spezielle Aspekte bei der Arbeit mit minderjährigen Patienten §9

Suizidalität: krankheitsbedingte §7, 3

Tätigkeitsschwerpunkte; wahrheitsgemäße Mitteilung und angemessene Form §3, 2

Therapieplan: über den T. soll der Pat im Rahmen der Aufklärung vorab informiert werden §6, 1

Therapieprozess bei Kindern u. Jugendlichen: angemessene Info an die Eltern §9, 4

Todesfall, Tod des Therapeuten §28, 1 §11, 2

Ton- oder Bildaufnahmen: erfordern schriftliche Genehmigung §7, 8

Übernahme von Vertretungen §23, 3

Überprüfung des Behandlungsergebnisses als eine qualitätssichernde Maßnahme §19, 2

Überweisungen an andere Leistungserbringer dürfen nicht ausgeschlossen werden §17, 2

Unsachliche Kritik an Kollegen §16, 1

Verantwortung für berufsethisch einwandfreies Verhalten liegt beim Therapeuten §8, 6

Verbleib der Aufzeichnungen bei Praxisübergabe §11, 2

Verfolgung ihrer Rechtsansprüche §7, 10

vergleichende Werbung: Verbot von... §15, 1

Verkaufswert einer Praxis: §28, 4

Verpflichtung zur Orientierung an wissenschaftlichen Standards §4, 4

Verpflichtungserklärung von Praxismitarbeitern bzgl. Datenschutz §7, 6

Verrechnungsstellen: Übermittlung von Pat-Daten nur mit Genehmigung der Pat §7, 9

Verschwiegenheit: siehe Schweigepflicht §7 §33, 2

Verteidigung in eigener Sache; durch Offenlegung der Dokumentation §7, 10

Vertrauen als sine qua non der Psychotherapie Präambel §4, 1

Vertrauensbeziehung zum Pat darf nicht zur Befriedigung eigener Bedürfnisse herangezogen werden. §8, 2
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vorzeitige Beendigung einer Behandlung wegen nicht ausreichender Kenntnisse §5, 2

Weisungen von Vorgesetzten §29a, 2

Wettbewerbsverbote erfordern eine angemessene Ausgleichszahlung §26, 2

wissenschaftliche Standards als verpflichtende Orientierung der gutachterlichen Tätigkeit §31, 1

wissenschaftliche Weiterentwicklung als Tätigkeitsbereich von Psychotherapeuten §2, 2

Zahlung von Entgelt für Zuweisungen ist verboten §17, 1

zu überlassende Dokumentation in Institutionen darf auf objektivierbare Inhalte beschränkt werden §11, 3

Zusammenschlüsse zur gemeinsamen Berufsausübung §29
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